
Gesellschaft in einem Ausmaß zu polari-
sieren, wie dies seit den Auseinanderset-
zungen um die Brandtsche Ostpolitik zu
Beginn der 70er Jahre nicht mehr der
Fall war. Anders als damals handelt es
sich nicht nur um eine Polarisierung zwi-
schen „rechts“ und „links“, zwischen
„konservativ“ und „progressiv“, son-
dern erstmals auch zwischen „Deut-
schen“ und „Ausländern“, zwischen
„Eingesessenen“ und „Einwanderern“.
Das gesellschaftliche Klima wird sich
dadurch auf Jahre hinaus nachhaltig
verschlechtern, Integrationsfortschritte,
über Jahrzehnte hinweg mühsam erar-
beitet, gehen verloren. Die politische
und gesellschaftliche Elite in Deutsch-
land hat diese verhängnisvolle Entwick-
lung nicht nur nicht verhindert, sondern
zum großen Teil selbst initiiert und zu
verantworten.

Obwohl seit Anfang der 60er Jahre
mehr Zuwanderer nach Deutschland ka-
men, als in jedes andere vergleichbare
Land, fehlt es bis heute an einem schlüs-
sigen Zuwanderungs- und Integrations-
konzept. Das hat die Lösung der durch
die Zuwanderung entstandenen enor-
men wirtschaftlichen, sozialen und kul-
turellen Probleme erschwert und bei den
Betroffenen – Deutschen wie Auslän-
dern – das Gefühl entstehen lassen, von
der Politik im Stich gelassen zu werden.
Seit Jahren sind daher ein Anstieg laten-
ter Ausländerfeindlichkeit einerseits
und ein Rückgang der Integrationsbe-
reitschaft hier lebender Ausländer ande-
rerseits zu beobachten. Daraus entstan-
dene Spannungen wurden durch anhal-
tend hohe Arbeitslosigkeit und die damit
verbundenen Verteilungskonflikte zu-
sätzlich verschärft. 

Die verbreitete Illusion, jene durch
große Einwanderungswellen ausgelö-
sten Veränderungen seien reversibel,
hat zur Problematik selbst beigetragen.
Sowohl die Politik als auch die Betroffe-
nen gingen lange Zeit davon aus, daß
die „Gastarbeiter“ der ersten Generati-
on nach einigen Jahren, spätestens je-
doch nach Erreichen des Rentenalters in
ihre Herkunftsländer zurückkehren

mit dem türkischen Paß den Ausweg für
den Fall, daß die alltägliche Diskriminie-
rung zunimmt, vor der sie auch kein
„Doppel-Paß“ schützen kann. Nicht
allein materielle Gründe machen den
türkischen Paß zum hochbewerteten
Symbol. So reagieren sie auch auf die
versteckte oder offen ausgesprochene
Unterstellung, Deutsch-Türken paßten
aufgrund ihres islamischen Bekenntnis-
ses nicht in „unseren“ christlichen Kul-
turkreis. Dieses von der CSU zu hörende
„Hintergrund-Argument“ ist schlicht
verfassungswidrig und erschwert die
Konsolidierung eines „deutschen Is-
lam“, den die meisten Muslime in
Deutschland längst faktisch praktizie-
ren. Fatal ist allerdings, daß ausgerech-
net die politisch-kulturell und sozial am
wenigsten integrierten Deutsch-Türken
im türkischen Paß eine Grundlage ihrer
ethnischen und religiösen Sonderstel-
lung erblicken können und als virtuelle
Staatsbürger der Türkei in Deutschland
leben. Diese nimmt im übrigen in der ge-
samten Einbürgerungsdebatte keine
hilfreiche Position ein. Auch wenn dies
angesichts gebrochener Versprechen
über eine rasche Assoziation der Türkei
mit der EU wiederum verständlich ist,
dürfen die Deutsch-Türken in der ge-
genwärtigen Debatte nicht zu „Opfern“
deutscher Versäumnisse stilisiert wer-
den, und erst recht darf dieser Opfersta-
tus nicht mit der doppelten politischen
Identität kompensiert werden.

Claus Leggewie

Polarisieren oder 
integrieren

Der aktuelle Streit um die Reform des
Staatsangehörigkeitsrechts und die Ein-
führung der „doppelten Staatsan-
gehörigkeit“ droht die bundesdeutsche
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bei um einen äußerst schwierigen Pro-
zeß, doch nur aus diesem Prozeß heraus
läßt sich die Notwendigkeit von Einzel-
maßnahmen, wie z.B. der Reform des
Staatsangehörigkeitsrechts oder der
Einführung von islamischem Religions-
unterricht stichhaltig begründen.

Reizthema Doppel-Paß

Die Diskussion über die sogenannte
„doppelte Staatsangehörigkeit“ ist seit
einigen Jahren zu dem innenpolitischen
Reiz- und Symbolthema schlechthin ge-
worden. Die Gegner verbinden mit
ihrem pauschalen Nein die Angst vor
weiterer „massenhafter“ Zuwanderung,
ethnischer und kultureller „Überfrem-
dung“ und sehen die innere Sicherheit,
ja gar die überkommene Staats- und Ge-
sellschaftsordnung, durch die Einfüh-
rung einer generellen doppelten Staats-
angehörigkeit in ihren Grundfesten ge-
fährdet. Für die Befürworter ist dieser
Ansatz hingegen zu einem Symbol, ja
geradezu zu einem Synonym für Inte-
gration und Gleichberechtigung gewor-
den. Beide Sichtweisen werden der
tatsächlichen Bedeutung des Rechtsin-
stituts der doppelten Staatsangehörig-
keit nicht gerecht. Ihre – zum Teil grotes-
ke – ideologische Überhöhung beruht
auf Mißverständnissen, Fehlinterpreta-
tionen und Unterstellungen und verhin-
dert bis heute eine rationale Diskussion
der Vor- und Nachteile. 

So wird zum Beispiel gegen die dop-
pelte Staatsangehörigkeit vorgebracht,
sie führe über erweiterten Familien-
nachzug zu mehr Zuwanderung, verhin-
dere die Abschiebung „krimineller“
Ausländer und ermögliche die Austra-
gung fremder Konflikte (z.B. im ehema-
ligen Jugoslawien) auf deutschem Bo-
den. Doch die befürchteten negativen
Folgen ergeben sich sämtlich – wenn
überhaupt – aus der Verleihung der
deutschen Staatsangehörigkeit als sol-
cher, nicht jedoch daraus, ob der Betrof-
fene daneben noch einen, zwei oder
mehrere andere Pässe besitzt. Die ent-

würden. Als man seit Anfang der 80er
Jahre feststellte, daß sich diese Erwar-
tung nicht erfüllt, setzte die Politik noch
eine zeitlang auf freiwillige Rückkehr-
anreize – ohne eine grundlegende Än-
derung der Situation zu bewirken. Zwar
haben die politisch Verantwortlichen ih-
re Fehleinschätzung inzwischen weitge-
hend erkannt, es fehlt ihnen jedoch bis
heute der Mut, dies öffentlich einzuge-
stehen und ihre Wähler mit der Realität
zu konfrontieren. 

Eine Hauptaufgabe besteht also
zunächst darin, die Erkenntnis von der
Endgültigkeit der eingetretenen Verän-
derungen im gesellschaftlichen Bewußt-
sein zu verankern. Dies betrifft alle
Bereiche: Der „Ausländeranteil“ in
Deutschland wird selbst bei wirksamer
Zuzugsbegrenzung auch künftig steigen
(allein 100 000 ausländische Kinder wer-
den jährlich in Deutschland neu gebo-
ren); neben dem Christentum entwickelt
sich der Islam auf Dauer zur zweiten
großen und zahlenmäßig starken Reli-
gion in Deutschland; Italienisch und Tür-
kisch, ausländische Kultur, Folklore und
Geschäfte gehören auf Jahrzehnte hin-
aus zum Erscheinungsbild des öffent-
lichen Lebens. Angehörige der Einwan-
dergruppen werden in alle Bereiche der
Gesellschaft aufsteigen und in Politik,
Wirtschaft, Verwaltung und Medien
auch Führungsverantwortung überneh-
men. Bislang empfindet ein großer Teil
der deutschen Bevölkerung diese Ver-
änderungen nicht als Bereicherung, son-
dern als Bedrohung. Er erwartet, vor die-
sen Veränderungen bewahrt zu werden.
Bereits eingetretene Veränderungen
wünscht er rückgängig zu machen. Da
die Politik diesem Anspruch weder jetzt
noch in Zukunft genügen kann, besteht
mittel- und langfristig die Gefahr einer
Aufwertung radikaler und extremer Par-
teien. Es liegt daher im ureigenen Inter-
esse der politischen Elite in Deutschland,
die Bevölkerung über die Realtitäten
aufzuklären und Akzeptanz für die drin-
gend notwendige Politik der Integration
zu schaffen. Aufgrund der jahrzehnte-
langen Versäumnisse handelt es sich da-
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Deutschland dauerhaft lebenden Aus-
länder, und zwar auch dann, wenn sie
sich einbürgern lassen und ihre alte
Staatsangehörigkeit ablegen. Daß die
Bundesrepublik kulturell bunter und
vielfältiger wird, ist direkte Folge der ge-
sellschaftlichen Veränderungen, aus-
gelöst durch die massive Einwanderung
der letzten Jahrzehnte. Dieser Prozeß
wird auch in Zukunft weitergehen,
selbst wenn es keinen einzigen zusätz-
lichen Doppelstaatler geben sollte.

Die rechtlichen und administrativen
Probleme, die im Zusammenhang mit
doppelter Staatsangehörigkeit oft ange-
führt werden, sind fast allesamt konstru-
iert, da das Internationale Privatrecht mit
seinen Kollisionsnormen schon heute
weitgehend konfliktfreie Lösungen er-
laubt. Auch Fragen wie die der doppel-
ten Wehrpflicht sind zum großen Teil be-
reits gelöst oder mit geringem Aufwand
zu regeln.

Hartnäckig hält sich das Vorurteil von
der Privilegierung, die mit der doppelten
Staatsangehörigkeit einhergehe. Doch
zum einen stehen den mit der Staatsan-
gehörigkeit verbundenen Rechten stets
auch Pflichten gegenüber, zum anderen
hat der zweite Paß im Alltagsleben so gut
wie keine Relevanz, sieht man einmal
davon ab, daß der Inhaber unter Umstän-
den in zwei Staaten über das Wahlrecht
verfügt. Dem wiederum kann man zwar
durchaus kritisch gegenüberstehen 
– allerdings wäre auch zu bedenken, in-
wieweit die vor einiger Zeit erfolgte Ver-
leihung des Wahlrechts an im Ausland
lebende Türken nicht gerade dazu führt,
daß dadurch die demokratischen Partei-
en in der Türkei gegen die im Vordringen
befindlichen Islamisten gestärkt werden.

Das einzig echte Argument, das m. E.
gegen die Zulassung einer generellen
doppelten Staatsbürgerschaft spricht,
handelt von den gesellschaftlichen Kon-
flikten, die dadurch möglicherweise be-
günstigt werden. Gerade weil es gegen
die doppelte Staatsangehörigkeit in der
Bevölkerung (zwar größtenteils unbe-
gründete aber) weitverbreitete Vorbe-
halte und Ängste gibt, muß die Politik

scheidende Frage lautet daher, unter
welchen Voraussetzungen die deutsche
Staatsangehörigkeit zuerkannt werden
darf (z.B. Straffreiheit, Verfassungs- und
Gesetzestreue).

Weiter hört man, doppelte Staatsan-
gehörigkeit führe zu doppelter Loyalität
– obwohl Loyalität keinerlei juristische
Kategorie ist und nichts mit dem Paß
oder der Staatsangehörigkeit zu tun hat.
Die allermeisten Einwanderer stehen
auch ohne deutsche Staatsangehörig-
keit dem deutschen Staat wesentlich
loyaler gegenüber, als z.B. – um den Ver-
gleich von Ministerpräsident Stoiber
aufzugreifen – die Terroristen der ehe-
maligen RAF (mit ausschließlich deut-
schem Paß). Loyalität läßt sich nicht
gesetzlich verordnen, sondern ist in der
Regel das Ergebnis gelungener Soziali-
sation und Integration. Im übrigen kann
zwar kein Gemeinwesen ohne ein Min-
destmaß an Loyalität seiner Bürger auf
Dauer Bestand haben, einklagbar ist sie
jedoch nicht.

Gegner der doppelten Staatsan-
gehörigkeit behaupten auch, sie führe
zur „multikulturellen Gesellschaft“ –
während umgekehrt viele ausländische
Mitbürger annehmen, bei der Einbürge-
rung müßten sie mit ihrem alten Paß
gleichsam auch ihre kulturelle Identität
sozusagen an der Garderobe abgeben.
Beide Befürchtungen sind falsch. Zwar
ist das Grundgesetz vor dem Hinter-
grund einer ganz bestimmten, christlich-
abendländischen Kultur- und Gesell-
schaftsordnung entstanden, aber diese
vorgefunde Ordnung wird nicht ihrer-
seits von der Verfassung gewährleistet.
Vielmehr hat jeder, der in Deutschland
lebt, ganz gleich ob mit oder ohne deut-
schem Paß, ob Einfach- oder Doppel-
staatler, innerhalb der bestehenden Ge-
setze die Möglichkeit, seine eigene
Identät und Kultur nicht nur zu bewah-
ren, sondern auch zu entwickeln. So wie
deutsche Einwanderer in Rußland oder
in den USA über Jahrhunderte hinweg
und zum Teil bis heute deutsche Spache
und Kultur bewahrt und gepflegt haben,
können dies umgekehrt auch die in
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lange Zeit erschweren, wenn nicht gar
unmöglich machen.

Eine Art deutscher Einigung

Es gehört zu den positiven Erfahrungen
der deutschen Nachkriegsgeschichte,
daß in fundamentalen und schwierigen
Fragen der Innen- und Außenpolitik ein
parteiübergreifender Konsens herge-
stellt werden konnte – was der Lösung
dieser Probleme sehr zugute kam. So
fand man zusammen, als es um die deut-
sche Einheit ging, und ebenso konsen-
sual hat man die Europäische Einigung
(mit)betrieben, zuletzt deutlich bei der
Einführung des Euro. Die Bewältigung
der 30 Jahre andauernden Einwande-
rung durch Integration der rechtmäßig
und dauerhaft in Deutschland lebenden
Ausländer in unsere Gesellschaft ist von
vergleichbarer Qualität – ein Thema von
entscheidender Bedeutung für die Zu-
kunft und den sozialen Frieden in unse-
rem Land, aber auch in hohem Maße an-
fällig für populistische Stimmungsma-
che. Deshalb sollte es im nationalen
Konsens bewältigt werden.

Bislang kam ein solcher nicht zustan-
de, er wurde nicht einmal ernsthaft ver-
sucht. Zuletzt hat es die Union während
zweier Legislaturperioden nicht ge-
schafft, zur Neuordnung des Staatsan-
gehörigkeitsrechts einen Vorschlag zu
präsentieren, der parlamentarisch und
gesellschaftlich mehrheitsfähig gewe-
sen wäre. Die neue Bundesregierung,
die von der Bekämpfung der Arbeitslo-
sigkeit bis hin zum Atomausstieg überall
für Runde Tische plädiert und sie auch
realisiert, hat in Verkennung der gesell-
schaftlichen Realität offenbar angekom-
men, die Reform des Staatsangehörig-
keitsrechts alleine bewältigen zu kön-
nen und sich der Einführung einer gene-
rellen doppelten Staatsangehörigkeit
verschrieben, ohne zuvor das Gespräch
mit der Opposition und den relevanten
gesellschaftlichen Gruppen zu suchen.

Sollte das Thema nunmehr zu Wahl-
kampfzwecken und als Instrument des

sich fragen, ob diese Ängste tatsächlich
(mit noch so teuren) staatlichen Informa-
tionskampagnen innerhalb weniger Mo-
nate ausgeräumt werden können, oder
ob es sich nicht vielmehr um einen jahre-
langen Prozeß handelt, der durch plötz-
liche radikale Veränderungen eher bela-
stet würde. Es besteht zudem die Gefahr,
daß sich bei „deutschen“ Arbeitneh-
mern, die sich in ihrem Betrieb der Kon-
kurrrenz durch zum Teil besser motivier-
te und zuverlässigere „ausländische“
Arbeitskollegen gegenübersehen, das
subjektive Befinden einstellt, daß die
bislang rechtlich eher diskriminierten
ausländischen Arbeitnehmer im Ver-
gleich zu ihren deutschen Kollegen nun-
mehr privilegiert sein könnten. Auf der-
artige Entwicklungen und ihre Folgen
hat die Politik kaum Einfluß, bedenken
muß sie sie gleichwohl.

Die generelle Zulassung der doppel-
ten Staatsangehörigkeit muß daher un-
ter dem zuletzt behandelten Gesichts-
punkt als problematisch beurteilt wer-
den – und für das Gelingen der Integrati-
on ist sie nicht erforderlich. Reicht dies
als Grund für „Unterschriftenaktionen“
und ähnliche „Kampagneformen“, wie
sie seit Mitte Januar diskutiert und vor-
bereitet werden? Ohne Zweifel muß der
gesellschaftliche Diskurs auch über der-
artige Fragen möglich sein, doch tragen
Aktionen wie die erwähnten in diesem
sensiblen Bereich keineswegs zum Ab-
bau, wohl aber zur Verschärfung der be-
stehenden Mißverständnisse und Vorur-
teile bei. Sie bergen die Gefahr einer
weiteren Polarisierung, einer Verände-
rung des gesellschaftlichen Klimas, die
dann von der Politik nicht einfach wie-
der rückgängig gemacht werden könn-
te. Selbst wenn dabei das Ziel der Inte-
gration gleichberechtigt mit der Ableh-
nung der doppelten Staatsangehörigkeit
behandelt wird, werden die allermeisten
der hierzulande lebenden Ausländer
derartige Kampagnen als unmittelbar
gegen sie und ihre Anwesenheit gerich-
tet empfinden. Den Initiatoren solcher
Aktionen wird es das Gespräch mit in
Deutschland lebenden Ausländern auf
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Irak: Wege aus der
Sackgasse

Der kurze und einseitige Luftkrieg, den
die amerikanischen und britischen
Streitkräfte im Dezember 1998 gegen
den Irak führten, hat keines der Proble-
me gelöst, um derentwillen er den offizi-
ellen Verlautbarungen nach geführt wur-
de. Er hat diplomatische Lösungen
schwieriger und weitere, auch intensi-
vere militärische Konfrontationen wahr-
scheinlicher gemacht. Bestenfalls läßt
sich sagen, daß der Krieg die Notwendig-
keit, über neue politische Strategien für
den Umgang mit dem Irak nachzuden-
ken, unabweisbar auf die Tagesordnung
internationaler Politik gebracht hat.

Weder die irakische noch die ameri-
kanische Führung waren ernstlich dar-
an interessiert, den Dezemberkrieg zu
verhindern. Bagdad – der irakische Prä-
sident und sein Regime also – hatte be-
wußt und wiederholt Krisen inszeniert,
um dadurch schrittweise die Margen
irakischer Souveränität zu erweitern.
Und war damit auch einigermaßen er-
folgreich. Die Krise vom Februar 1998
etwa brachte mit dem Besuch des UN-
Generalsekretärs einen diplomatischen
Durchbruch, eine Modifikation der Pro-
zeduren für die Inspektion „sensibler“
Einrichtungen durch die UNSCOM (die
UN-Spezialkomission zur Vernichtung
der irakischen Massenvernichtungs-
waffen) und eine Aufstockung der er-
laubten Exporte unter dem sogenann-
ten Öl-für-Nahrung-Abkommen. Mit
der Politik der Kriseninszenierung
konnte man überdies den USA die Stirn
bieten, konnte wiederholt amerikani-
sche Truppenbewegungen auslösen,
die Krisen dann meist wieder deeskalie-
ren, bevor es zum Schlag kam, und da-
bei demonstrieren, daß die USA trotz ih-
rer überlegenen Militärmacht den Gang
der Ereignisse nicht bestimmten. Für ei-
nen Staat, der seit acht Jahren unter
dem schärfsten Sanktionsregime stand,
das die UNO je verhängt hat, war das

innenpolitischen Machtkampfes zwi-
schen Regierung und Opposition ge-
braucht werden, wären die Leidtragen
nicht nur die hier lebenden Ausländer. In
Frankfurt am Main beträgt der Anteil der
Ausländer unter den Jugendlichen bis 20
Jahre mehr als 45%. Die daraus ohnehin
entstehenden Spannungen dürfen kei-
nesfalls noch weiter verschärft werden.

Die Reform des Staatsangehörigkeits-
rechts kann für sich alleine den Erfolg
der Integration nicht gewährleisten,
aber sie gibt ein wichtiges Signal. Und
dieses Signal zu setzen, das ist auch oh-
ne die Einführung einer generellen dop-
pelten Staatsangehörigkeit möglich –
etwa dadurch, daß man das ius sanguinis
(Abstammungsrecht) durch das ius soli
ergänzt und es so den in Deutschland
geborenen ausländischen Jugendlichen
ermöglicht, als Deutsche aufzuwachsen,
mit allen Rechten und Pflichten. Das
geht rechtlich aber nur, wenn man bis
zur Erreichung der Volljährigkeit das
Bestehen doppelter Staatsangehörigkeit
in Kauf nimmt. Zu überlegen ist darüber
hinaus, ob nicht gegenüber der allerer-
sten Einwanderergeneration eine be-
sondere Geste der Dankbarkeit für die
erbrachten Leistungen sinnvoll wäre. 

Integration vollzieht sich nicht als ein-
maliger Akt, sondern als Prozeß, schritt-
weise und über mehrere Generationen.
Es ist legitim, darüber nachzudenken, ob
durch die vermehrte Zulassung aus-
nahmsweiser oder zeitlich befristeter
doppelter Staatsangehörigkeit dieser In-
tegrationsprozeß beschleunigt werden
kann. Die Verleihung der Staatsan-
gehörigkeit kann durchaus ein Mittel
zur Integration sein; deshalb wäre es völ-
lig falsch, ihre Zuerkennung erst nach
erfolgter Integration zuzulassen. Auch in
den kommenden Jahren wird es weitere
Zuwanderung nach Deutschland geben
– wenngleich in wesentlich geringerem
Umfang als jene der 60er und 70er Jahre.
Deren Folgen nun endlich zu bewältigen
heißt auch, ein „Übergangsproblem“ zu
lösen – und dies müßte in einer vernünf-
tigen Reform Niederschlag finden.

Peter Altmaier
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